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Entschärfung, Transport, Lagerung und Ver-

nichtung von Kampfmitteln im Freistaat Thü-

ringen 
 

 
Gemäß § 4 Abs. 3 der Verordnung über die Abwehr von Gefahren 
durch Kampfmittel (KampfMGAVO) vom 12. September 2016 (Thür-
StAnz Nr. 41/2016 S. 1279) ist die Firma 
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mit der Entschärfung, dem Transport, der Lagerung und der Vernich-
tung von Kampfmitteln sowie bei Bedarf mit der Beurteilung der 

Kampfmittelfreiheit eines Gebietes oder eines Grundstückes im Frei-
staat Thüringen beauftragt (siehe „Bekanntmachung zur Beteiligung 
Träger öffentlicher Belange in Städtebaulichen Verfahren nach dem 
Baugesetzbuch und in bauaufsichtlichen Verfahren“, aktuelle Fas-

sung, letzte Änderung ThürStAnz Nr. 34/2005 S. 1538). 
 

Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt durch die Firma im Auftrag 
und auf Kosten der nach §§ 10 und 11 Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) Verantwortlichen. Die Feststellung der Verantwortlichen nach 
§§10, 11 OBG trifft die zuständige Ordnungsbehörde (§ 4 Abs. 2 
KampfMGAVO). 
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